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Der ZivÜschutzartikel - eine Grundlage - Fachdienste: Die pneumatischen Werkzeuge. Das Magnetoplanverfahren. Zum Rücktritt von Inspektor Fritz Stämpfli. Arbeitsgemeinschaft der
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Der Zivilschutzartikel — eine Grundlage

-ür- Einigermassen überraschend haben die eidg.
Räte den neuen Art. 22bis noch in der Dezembersession

bereinigt. Das Ergebnis ist vorbehaltlos zufriedenstellend.

Die entscheidende — man kann wohl

sagen: die ausschlaggebende — Verbesserung hat der

Ständerat herbeigeführt, indem er den ominösen Satz

«Der Vollzug obliegt den zivilen Behörden» strich;
der Nationalrat ist ihm hierin glücklicherweise glefolgt.

Der Zivilschutzartikel lautet nunmehr:

«Artikel 22t>is

1 Die Gesetzgebung über den zivilen Schutz der Personen

und Güter gegen die Auswirkungen von kriegerischen
Ereignissen ist Bundessache.

2 Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungsgesetze

anzuhören. Ihnen ist der Vollzug unter der Oberaufsicht des

Bundes zu übertragen.
3 Das Gesetz bestimmt die Beiträge des Bundes an die

Kosten der mit dem Zivilschutz verbundenen Massnahmen.

* Der Bund ist befugt, die Schutzdienstpflicht für Männer

durch Bundesgesetz einzuführen.
5 Frauen können die Schutzdienstpflicht freiwillig

übernehmen; das Nähere bestimmt das Gesetz.
6 Entschädigung, Versicherung und Erwerbsersatz der

Schutzdienst Leistenden werden durch Gesetz geregelt.
7 Das Gesetz ordnet den Einsatz von Organisationen des

Zivilschutzes zur Nothilfe.»

Warum ist jener Satz so bedeutungsvoll?

Der Vorentwurf vom 1. November 1958 des Eidg.

Justiz- und Polizeidepartementes zu einem Bundesgesetz

über den Zivilschutz zeigt, wie jener Satz gemeint war.

Da der neue Verfassungsartikel auf die Initiative des

Ständerates zurückgeht, fehlt es bekanntlich und

absonderlicherweise an einer Botschaft des Bundesrates

zur neuen Verfassungsreform; in einem gewissen Sinne

ersetzt der Vorentwurf diese Botschaft; er bringt zum
Ausdruck, wie man sich an gewissen Stellen des

Bundeshauses die Ausführungsgesetzgebung vorgestellt
hat. Diese Vorstellungen sind nunmehr völlig zu
revidieren. Dem Vorentwurf kann man nach mancher

Richtung nur ein kategorisches «Nein» entgegensetzen.
Das Justiz- und Polizeidepartement möchte~den ganzen

Vollzug den zivilen Behörden übertragen und
möchte überdies an der eidgenössischen Spitze ein

Bundesamt für Zivilschutz beim Justiz- und Polizei-

departement vorsehen. Diese Konzeption ist
unannehmbar. Der Entwurf selber lässt die durch eine

solche künstliche Trennung von Zivilschutz und

Ls.Trp. entstehenden Schwierigkeiten der Koordination,

die Gefahr der Doppelspurigkeit und den

Verlust an Schlagkraft erkennen, indem er an zwei
Stellen dieses Problem der Zusammenarbeit behandelt
und durch allerhand gutgemeinte Vorschriften zu
gewährleisten versucht. Man darf im Bundeshaus ruhig
zur Kenntnis nehmen, dass weder die Kreise der Ls.

Offiziersgesellschaft noch der Privatwirtschaft noch,
wie wir hoffen, die Militärdirektoren einer solchen

Konzeption beipflichten. Der Zivilschutz muss und
wird eine primär militärische Angelegenheit bleiben.
Politischen Erfordernissen, die wir nicht verkennen,
kann allenfalls durch das Bindeglied eines Delegierten

für Zivilschutz bei der Abteilung für Luftschutz
Rechnung getragen werden. Ein solches Zugeständnis
an wirkliche oder vermeintliche politische Ueberlegungen

— wir möchten ihnen eine weitgehende
Berechtigung nicht absprechen — wäre das Aeusserste an

Zugeständnissen, was von den hauptsächlich interessierten

und sachlich zuständigen Kreisen verlangt
werden kann.
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